
Checkliste Ausrichter Halle 

 

Die Hallenaufsicht kann in Ausübung des Hausrechts Personen, die sich nicht an die 

Hausordnung halten, der Halle verweisen oder Ihnen Zutritt verwehren.  

 

Da es kein Übergabeprotokoll mehr gibt, ist ein Filmen des Zustands der Halle sowie 

der Umkleiden vor und nach der Nutzung von Vorteil. 

 

Pflichten 

 

□ Den Anweisungen der Hallennutzungsordnung ist Folge zu leisten. 

□ Spieler, Begleiter und Gäste dürfen die Halle nur mit sauberen Schuhen 

betreten. 

□ Das Spielfeld darf nur mit Hallenschuhen betreten werden. 

□ Begleitenden Gästen ist das Hockey spielen in der Halle auf Emporen nicht 

gestattet. 

□ Umkleideräume sind ausschließlich zum Umkleiden zu nutzen. 

□ Umkleideräume und Sanitäranlagen sind ordentlich zu hinterlassen. 

□ Rauchen ist in der Halle untersagt. 

□ Trinken von alkoholhaltigen Getränken ist untersagt. 

□ Kein Essensangebot in der Halle 

□ Tiere sind generell in der Halle nicht erlaubt. 

□ Im Außenbereich der Halle ist Lärm zu vermeiden. Bitte Rücksicht auf 

Anwohner nehmen. 

□ Alle Geräte sind schonend zu behandeln und nach Gebrauch wieder an den 

zur Aufbewahrung bestimmten Ort zurückzubringen.  

□ Etwaige Schäden in der Halle sind unverzüglich dem Hausmeister zu melden. 

 

Vor dem Verlassen der Halle 

 

□ Entstandener Abfall ist ordnungsgemäß zu entsorgen.  

□ Tore und Banden sind abzubauen. 

□ Die Wasserhähne müssen geschlossen sein, sowohl in den Duschen als auch in 

den Toiletten.  

□ Der letzte Ausrichter achtet beim Verlassen der Halle darauf, dass alle Lichter 

ausgeschaltet sind.  

□ Der letzte Ausrichter achtet darauf, dass die Türen zur Sporthalle sowie alle 

Fenster geschlossen sind. 


